
11-520 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

11.12.1964 

134/A A n t rag 

der Abgeordneten U h 1 i r , .. R eie h Kin d 1, Rosa Web er, 

Dr. Hau s er, Ing. H ä u s er, Mac h u n z e und Genossen, 

betreffend ein Bundesgesetz. mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs­

gesetz abgeändert wird (14. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

-0-.-.-0-.-
Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vom •••.•••.•.• , mit dem das Allgemeine Sozialver­

sicherungsgesetz abgeändert wird (14. Novelle zum Allgemeinen Sozialver­

sicherungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz BGBl. Nr. 189/1955, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/1957, BGBl. 

Nr. 294/1957,'BGB1. Nr. 157/1958, BGB1. Nr. 293/1958, BGB1. Nro 65/1959, 

BGBl. Nro 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/1960, BGBl. Nro 294/1960, 

BGBl. Nr. 13/1962, BGBl. Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBl. Nro 253/1963 

und BGBl. Nr. 320/1963, wird abgeändert wie folgt: 

1. Im § 44 Abs. 1 z. 5 ist der Betrag von 160 S durch den Betrag von 

180 S zu ersetzen. 

2. Im § 45 Abs. 1 lit. b ist der Betrag von 160 S durch den Betrag von 

180 S zu ersetzen. 

3. Im § 46 Abs. 4 zweiter Satz ist der Betrag von 160 S durch den Betrag 

von 180 S zu ersetzen. 
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4. § 54 Abs.l erster Satz zweiter Halbsatz hat zu tauten: "hiebei sind die 

1n einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum 60fachen 

Betrag der für die betreffende Versi cheZ"ung in Betracht kOrnm8y.Qen 

Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Aba.l) unter Bedachtnahme auf § 45 Abs.2 

zu berücksichtigeno t! 

5, § 70 Abs 0 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Scwei t in einem Kale~rjak~ naGh § 54 :Bei tl'äge von Sonderzahlü.ngen en1.ö· 

richtet wurden, die den hOfachen Betrag der in dem betreffenden Jahr in 

Geltung gestandenen bzw. stehenden Höcb.tb.itra~sgrundlage (§ 45 Abs~J.) 

ü.bersc~hri tten haben bzw o überschrei ten" r~ind die Abs~l bis .3 entsr~:·,~r:;:r.e:nd 

anzuwenden,," 

6. Im § 72 1-.bs.6 zweite:t' Satz ist dier Betrag von 160 S durch den Be·~:'og -;r:m 

180 S zu ersetzeno 

70 a) Im § 74 Abs.l erster Satz ist der :Betlf'ag von 30 S durch den Betrag 

von 50 S zu ersetzeno 

b) Im § 74 AbS o 2 erster Satz ist der Betrag von 160 S durch den Betrag 

von 180 S zu ersetzeno 

8 0 Dem § 76 Absol sind folgende Sätze anzufügeng 

"Die für die Weiterversicherung in del' ?ens:LJns'(Tersicherungnach ZoJ 

und 4 in Bet::.'acht kODlmende Beitragsgrundlage ist. mit 1em ihrer zei tli­

ehen Lagerung entsprechenden Fakte)!' de:::· Anls.ge 5 Et'J.fzuwerten» jedoch 

höchstens bis 2"1 c3.er jeweils in Geltung stehenden Höchstbei tY'agsgrnnd~ 

lage. Diese Aufwertung ist bei jeder Änderung der Faktoren der Anlage 5 
vorzunehmen o ,r 

90 § 77 AbS 0 4 Zol und 2 haben zu lauten: 

"1 0 11 0 500 S im Kalenderjahr 50 S; 

2 9 19 0 000 S im Kalenderjahr 85 So" 

100 § 80 hat zu lauten: 

"Bei trag des Bundes., 

§ 80 0 (I) In der Pensi on2ver::;:i.cherung nach diesem Bundesgesetz l,,~istet 

der Bund für das JahJ7 1965 einen :Bei trag von 3.421.11 7 Millionen Schillingo 

Hievon entfallen auf die Mill.S 

a) P ensi onsversi cherungsans ta 1 t de':' Ar bei ter e Q • e 9 9 2 0 089» 2 

b) Land- und Fnrstwirtschaftliche 
Sozialversicherungsanstalt ••••••••••••••••••••• 903$-

c) Versiche::-ungsanstal t der österreich1aohen 
Eisenbahnen 0 P 6 8 Q • 0.00.000 •• 0 • 0 0 0 0 Q GI 00000 • • ' 0000 G 

d) PensioDsveraicherungsanstal t de:::' Angestellten o. 

ee) Ver'si cherungsanstal t des ö1ste:r-:'ei ohis:Jhen 
BBrgbaues fit 0 G • r.. " ,~ ~ ( ~ .) 0 0 ., •• , 0 • 00 CI • 0 4) ., ., ., " l " " , ) ') , 
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(2) Der Beitrag des Bundes ist monatlich im erford.erlichen Ausmass~ 

nach Tunli ehkei t in den )ionaten A;:ri1 und September mit je z'liei Vierzehntel, 

in den übrigen Monaten mit je einem Vierzehntel zu bevorschusseno" 

11" a) Im § 105 Abs .. l ist der Ausdruck "September" durch den Auzdrucik 

"Oktober" zu ersetzeno 

b) Im § 1°5 Abs.,? :'_st der Ausdr-..tck "Apr!lll durch den Ac:,sdruck ·"Mai" 

c) Im § 105 .\1:1:8 .. 4 erster und zwei ter Satz ist de::' Ausdruck tlApril be­

ziehungsweise September" durch den Ausdruck "Kai beziehungsweise 

Okt:.)b61"; Zu ersetzeno 

12 .. a) § 105a Abs .. 2 hat zu lauten: 

"(2) Der Hilflosenzuschuss gebührt für Bezieher einer Pension aus 

der PensionsverBicherung im halben Ausme..Es der Pension, jedoch mindestens 

436 S 1md höchstens 872 So Beziehern eine)' Vollrente aus der Unfall ver­

siGhe:"tu'.g gebührt de:r.- Hilf} OS8l"ßU,,0':J.USS im Ausmass der halben monatlichen 

Vollrente (§ 182a)" Bei Bemessung da. lIilflosenzusch~J.sse;;:; Uei ben Kinder ... 

zuachüsse$ der Leistungszuschlag (§ 284 Ab8 0 6) und die Zusatzrente für 

Schwl~::-.'versehrte (§ 205a) ausser Betrachto" 

b) Im § 105a Abs" 4 sind die Worte "halbe Vollrente aus der Unfall ver­

sicherung" dll:cch die Worte "halbe monatliche Vollrente aus der Unfall­

versi eherung (§ 182& )lI'zu ersetzeno 

130 § 178 Abs e 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Bames~mngsgrllndlage beträgt jäh:t'lich höchstens da. 360fache 

der täglichen HÖ.JhEltbeitragsgrundlage in der Unfallversicherung (§ 45 

Abs"l) zuzüglich allfälliger nach § 119 zu berücksichtigender Sonder­

zahlungen. 11 

14. § 119 Absol hat zu lauten: 

"(1) In der Unfallversicherung ist Bemessungsgrundlage. soweit sie 

ni cht nRc,h § J(31 ;3'1 e~cmi tteln ist ll die Summe d.er allgemeinen Bei trags­

g}:,undlage:1 im letzten Jahr vor dem Ei nt "":'i tt des Versj. cherungsfa11eso 

Dies<?::.' Summe s-Lnc1 o.ie im letzten ,Jahr ver dem Eintri tt des Versicherungs­

f().LLes angHfaJlenen Sonderzahlungen bis zu dem sich aus § 54 Absal 

ergebenden IF5chwtoet::'<'!g zU:!·';.s ,hlagen, soweit für sie Sonderbei träge 

fällig geworden sindo Diese Bestimmungen sind auf die gemäss § 1 Z.3 

lit"b in der Unfallversicherung Teilveraicherten so anzuwenden, als ob 

für sie Bei träge zur Unfall versiche:':" .. mg wie 1"1;;' Voll versicherte zu ent .. 

riehten wär-eno " 

15 .. Im § 181 AbsGl ist der Betl'ag von 9 0 000 S durch den Betrag von 
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16. Nach § 182 ist ein § 182a mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

"Ausmass der monatlichen Rente. 

§ 182a. Die nach den Bestimmungen der §§ 205. 205a~ 207. 215, 216, 

218 und 219 armi ttel ten Renteh (Kinderzuschüsse )' gebühren mona tli eh in 

der Höhe eines Dreizehntels des Jahresbetrages." 

17. § 238 Abs.l hat zu lauten: 

"(1) Bemessungsgrundlage für die Leistungen aus der Pensionsve:c· ... 

sicherung ist der Betrag, der sich aua der Teilung der Summe der in dia 

Bemessungszeit (Abs.3) fallenden Beitragsgrundlagen nach Massgabe des 

§ 242 durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl der die Bemessungszeit 

bildenden Versicherungsmonate ergibt. Die BemeBsungsgrundlage ist auf 

volle Schilling aufzurunden." 

18. Im § 241 sind die Worte "gleich einem Zwölf tel" durch die Worte "gleich 

einem Vierzehntel " zu ersetzen. 

19. Dem § 242 Abs.3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die aufgewertete Beitragsgrundlage darf den 30fachen Betrag der am 

Stichtag in Geltung stehenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs.l) nicht 

übersteigen. " 

20. § 243 Abs.2 hat zu lauten: 

"(2) Der :eeitragsgrundlage nach Abs.l Z.l und Z.2 lit.a sind Sonder­

zahlungen bis zu dem sich aus § 54 Abs.l ergebenden Höchstbetrag zuzu­

sehlagen~ lowei t für sie Sonderbei träge fällig geworden :31no.. Sonrler­

zahlungen in einem Kalenderjahr, das nicht zur Gänze in die 3emessungs­

zei t fällt, sind mit dem entsprechenden Anteil zu berücksichtigen .. " 

21 0 Im § 262 zweiter Satz ist der Betrag von 53 S durch den Betrag von 

58 5 zu ersetzen. 

22. Im § 264 Abs o 2 erster Satz sind nach dan Worten 

"zur Zeit seines Todes bestehenden!~ die Worte "und mi,t dem der zei tli~ 

ehen Lagerung des Todestages entsprechenden Faktor der Anlage 5 
auf gew ert e t en " ei nz ufü gen. 

23. a) Im § 292 Abs o 2 haben die litoi und k zu entfallen. 

b) Im § 292 Abs 0 2 ist der Punkt am Schluss der lit.l durch einen Str:l.ch-· 
punkt 

Zu ersetzen und als litom anzufügen: 

"m) Leistungen auf Grund der Bestimmungen des Teiles I des 

österreichisch-deutschen Finanz ... und Ausgleichsver'Lrages. 

BGBlollr .. 283/19620 I' 

c) § 292 Abs.3 hat zu lauten: 

"(3) 

• 
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"(3) d.r Richtsatz b.trägt 

a) für Pensionsberechtigt. au. 
.igener Pensionsversicherung ••••••• 

b) für Pansionsber.chtigte auf 
Vii twen(Wi twer hension ••••• ' > .•• , , • 

c) Fiirpensionsberecbtigt. auf 
Waisenpension 

aa) bis Z 11r Voll.ndung des 
24. Lebensjahres •••••••••••••• 

falls beide Elternteile 
v.rstorben sind ••••••.•.•.•••• 

bb) nach Voll.ndung d.a 
24~ Lebensjahr.s •••••••••••••• 

falls beide Elternteile 
veretorben sind •••••.••••.•••• 

ab 1.1. 
1965 

875 S 

875 s 

330 S 

500 5 

585 5 

875 5 

die Ehegattin 

ab 1.7. 
1965 

910 S, 

910 S, 

345 5, 

520 s, 

605,S, 

910 5. 

Der Richtsatz nach lit.a erhöht aieh für 

(den erwerbsunfähigen Ehegatten) um 345 ! und für jed.s Kind (§ 252) 

um 100 S, sofern dies. Person.n überwiegend vom Pensionsbereehtigten 

erhalten werden." 

24. Im § 292a Ahs.2 ist der Betrag von 900 S durch den Betrag von 950 S z~ 

.rsetz.n. 

25~.§ 311 Abs.5 erst.r Satz hat zu lauten: 

fiDel' über-weisunUb.trag beträgt für jeden in einem nach diesem :Bund.a­

gesetz pensionsversic~e~lng~fr.i.n od.r nach früherem Recht r.nt.nv.r­

sicharu~g~fraian TIienstverhältnis zugebrachten Monat 7 v.H. des auf 

den Monat er~tfallender. Entg.lt.s (§ 49), auf das der Dienstnehmer i_ 

letzten Monat vor seinem At1.sscheiden (§ 11 Abs.5) Anspruch gehabt hat, 

höchstens jedoch von dem Betrag von 1.800 S bZ'N. 2.400 S bzw. 3.600 S 

.• b~,,~ '4.800 S bzw. 5. 400 s~ je nachdem nas Ausscheiden vor dem 1.August 

1954, vor dem I.Jänner 1956, vor dem 1.Jänn.r 1961. vor dem 1.Jänner 1965 

rzw. spät.r .rfolgt." 

26. a) Im § 447a Abs.l iat d.r Ausdruok "der Gebi.ts-, Landwirtschafts- und 

Betriebskrankenkassen" durch den Ausdruck "der Gebiets ... und La.ndwirt ... 

schattskrankenkassen'I zu ersetzen. 

b) Im § 447a Abs.4 ist der Ausdruck "Die Gebiets-, Landwirtschafte- und 

Betriebskrankenkassen" durch i.n Ausdruck "Die Gebiets .. und Landwirt­

schaftsF..l1 anken.1cassen" zu ersetzen. 

27. § 488 Abs.l zweiter Satz hat zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 49 Abs.2 und des § 54 Abs.l über die Sonderllah­

lungen und Sonderbeiträ,. sind entspr.ch.nd mit der hsagabe anzuwenden .. 
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dass die in einem Kalenderjahr fäJ.Ug w8;r',ienden Sonderzahlungen nux' 

bis zur jeweiligen Höchstbemessungsgl"",lndlage (Abs.2) de:r- Bemessung 

der Sonderbei träge zugrundezulegen sind. tr 

28. Die Anlage 5 zum Allgemeinen Sozialveraicherungsgesetz hat zu lauten: 

"Aufwertungsfaktoren. 

Die Aufwertung ist vorzunehmen 

für die Jahre 

1938 und früher 
1939 bi s 1946 

1941 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1951 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Artikel II. 

mit dem"Faktor 

Neubemessung der Renten aus da:r:' Unfall-· 
versicherung. 

(1) Ab 1. Jänner 1965 sind die Renten aus der Unfallvenli[~herungs 

~gwei t sie ni cht nach fest8n :Beträgen bemesserJ. sind. und da.1:' Versicherungs ... 

fall vor dem L Jänner 1965 eingetreten ist, unter Anwendung des Vern.l ... 

fältigungsfaktors nach Abs.2 entsprecheall d •• Jaia.r,. in dem der Ver.ich.rungs ... 

fall einget:c'etan. iat .. neu zu bemessen. Dies 611 t entsprechel'ld auch für 

andere Ge] dleistungell aus der Unfallversiche·~·1.l:ngJl depen Höhe sich nach da~~· 

Bemessungsgr~).ndlage (naoh dem Jahresarbei tsve7'dienst) bemisst" s'YNie 'bei 

der Festst.llung (Neufeststellung~ von Lei.tungen nKch dem 31~Dezember 1964. 
In den Fä.llen des § 180 des Allgemeinen So;dal versi che:r:'1..mgsgesetze:; ist bei 

der Neubemessung an Stelle des Eintri ttes des 'iTe2.'sicherungsfal1es von dem 

Zei tpu:r.kt anszllgehen. zu dem die Rente neu festgestell t wurde. In den Fällen 

d.s § 215 Abs.3 des Allgemeinen Sozialversicheru.ngsges,~tzes ist bei der 
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Neubemessung an SteIle d.es Eintri ttes des Versi nh(~J':'lmgst':ü les von dem 

Todestag des Versi che"~t[:;n auszugehen. 

(2) Der Ve~v:ielfältigungsfaktor beträgt, wonn der Versicherungsfall 

im Jahr 

1959 und früher •••••• 0 

1960 • 11' 0 ...... n ~ (. . ., ~ .•• 

1961 

1962 

1963 

1964 

000 ••••••••••••••• 

a ••••••••••••••••• 

•• 0 ••••••• 0.· •• 0 •• 

Faktor _ 

1,2717 

1,2679 

1,2512 

1,2050 

1,1400 

1,0833 • 

(3) Ab 1. Jänner 1965 sind die von der Allgemeinen Unfal1ver­

sicher'ungsanstalt ausgezahlten Renten aus der Unfallversicherung, soweit 

sie nach festen Beträgen bemessen sind und der Versicherungsfall vor dem 

1. Jänner' 1965 eingetreten ist, unter Anwendung des Vervielfäl tigungsfaktors 

1,27}-7 neu z,u bemessen. Dies gilt entsprechend auch für die nach festen 

J3emes3ungsgrundlagen bemessenen anderen Geldleistungen aus der Unfallver­

sicherung sowie bei der Feststellung (Neufeststellung) von nach festen Be­

trägen bemessenen Leistungen nach dell .31. De·zember 1964. 

(4) Für die Neubemessung nach Abs.l und 3 kommt die Rente in Be­

tracht, auf die nach den am 31. Dezember 1964 in Geltung gestandenen Vor­

shhriften Anspruch beeteht,und zwar mit Ausnahme des Kinderzuschusses und 

des Hilflosenzuschusses und 'Vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. 

(5,) Auf die nach Abs"l und 3 neu bemessenen Renten ist § 182a des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in dar Fassung des Art.! z.16 dieses 

Bundesgesetzes anzuwenden. 

(6) Zu den neu bemessenen Renten treten ab 1. Jänner 1965 in vollem 

Ausmass allfällige Kinderzus chUsse nach den hiefür geltenden Vors chriften 

hinzuo 

(7) Die Höhe des Hilflosenzuschv.sses bestimmt sich nach dem gemäss 

Abs.8 jeweils gebührenden RenteIllDetrag • 

. Ce) Der sich aus der Neubemessung der Renten ergebende Mehrbetrag 

gebührt ab 10 .Jänner 1965 zur Hälfte und ab 10 .JuJ.i 1965 in voller IIöheo 

Artikel III .. 

Neubemessung der Pensionen auS der Pewü ,):'.8 .. 

versi eherung. 

(1) Ab 1. Jänner 1965 sind die Pensionen aus del' Pensionsver­

sicherung mi t Ausnahm(~ des Knappschaftssoldes unter Anwendung ies Verviel­

fältigungsfaktors nach Abs.2 entsprechend dem Jahr, in dem der Stichtag liegt, 
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beziehungsweise der Versicherungsfall eingetreten ist. neu zu bemessen. 

(2) Der Vervielfä1tigungsfaktor beträgt~ wenn der Stichtag liegt 

beziehungsweise der Versicherungsfall eingetreten ist 

111 Jahr 

1959 und früher ••••.•••..••• 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

••••••• I'>f' .... ' •••••••••• 

• • • • • • • • • • • I- • .. ' (. ,,, r:. _ • ~ 

.................. ~ ~ .: ...... 
•••••••••• ' •• (,r."~» •••• 

Faktor 

1.090 

1.087 

1,086 

1,078 

1,053 

1,019 • 

Für die leubemessung von 3interb11ebenenpensionen nach Pensiona­

emefängern ist hiebei der Faktor massgebend,der dem Zeitrau~ entspricht, 

in den der für die Pension dss ~erstorbenen Pensionsempfängers massgebende 

Stichtag fällt. 

(3) Für die Neubemessung nach Abs.l kommt die Pension in Betracht, auf 

die nach den am 31. Dezember 1964 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch 

besteht, und zwar mit Ausnahme des Kinderzuschusses. des Hilflosenzuschusses 

und der Ausgleich.zulage und vor Anwendung von Ruhen.bestimmungen. DiE~ !Te'..1-

bemessung erfasst im gleichen Ausmass alle Pensions bestandteile. 

(4) Die Bestimmungen des § 264 Abs.2 des Allgemeinen Sozia1versich;3~(.''l.Jngs­

gesetzes in der Fassung des Art.I Z.22 dieses Bundesgesetzes gelten ab 

1. Jänner 1965 auch für die im Aba.l erfassten Witwenper.sionen nach § 258 

Abs.4 des Allgemeinen Sozialversicherumgsgesetzes. 

(5) Zu den neu bemessenen Pensionen treten ab L Jänner 1965 in vollem 

Ausmass allfällige Xinderzuschüsse nach den hiefür geltenden Vorschriften 

mit der Massgabe hinzu, dass der Kinderzuschuss mindestens 58 S zu betragen 

hat. 

(6) Die Höhe des Hilf10senzuschusses bestimmt sich nach § l 05a des 

Allgemeinen Sozia1versicherungsgesetzes~ unter Bedachtnahme auf die im Art~I 

Z.12 lit.a dieses Bundesgesetzes verfügte Änderung. 

(7) Hinterb1iebenenpensionen nach Pensionsberechtigten, deren Pension 

neu zu bemessen iai. sind, .inn der Tod des Pensionsberechtigten in der Zei t .... 
vom 2. Dezember 1964 bis 30. {uni 1965 eintri tt, von der Pension zu berechnen .• 

die dem Verstorbenen am 1. Juli 1965 gebührt hätte. 

(8) Leistungen nach § 529 Abs.1. 8 oder 9 des Allgemeinen Sozia1ver­

,ncherungsgesetze. sind ab 1. Jänner 1965 mit dem l,09fachen der für den 

Monat Dezember 1964 gebührenden Leistungsansprüche zu bemessen. Die Illilfte 

der neu bemessenen Leistung gilt als Grundbetrag. 
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(9) Der sich aus der Anwendung der Abs"l. 4. 6 und 8 ergebende 

Mehrbetrag gebührt ab 1 .. Jänner 1965 zur Hälfte und ab 1" Juli 1965 

in voller Höhe" 

Artikel IVe 

Übergangs- und Schluss bestimmungen" 

(1) Auf Grund der Heube.essung der Rente (Pension) nach den Art"lI 

und 111 ist eine N8ufeststellung der Ausgleichsz,1).la.ge im Sinne des § 296 

des All gemeinen 50,328.1 versi cherungsgeset:!,';:s ni cht V"orz·,unehmen o Die $ich 

gemä.s(;; Art. II Ab. e 8 und Art. 111 Abs g 9 ergehende» Mehrbeträge vermindern 

eine .. Cl der Pen.ion gebührende Ausgleichszulageo 

(2) Die Neubemessung der Leistunge~ nach den Art .. 11 und 111 ist von 

Amts wegen -"ol'zunehmen .. Ein schriftlicher Bescheid über die Neubemessung 

ist nur zu erteilen .. 'Nenn der :Berechtigte die. bis 310 Dezember 1965 ver ... 

langt .. 

(3) Die Erhöhung des Gesamteinkommens, die sich aus aer Anrechnung 

der im § 292 Abs o 2 1i -i;.i und k des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

in der 8m 31. D'2Z ember 1964 in Geltung gestandenen Fassung angeführten 

Pensiurlserhähungen ergibt~ yermindert eine zur Pension gebührende Aus­

gleichszulagre jeweils n1).)' bis ZUl' Höhe jeder nach dem ,31 0 Dezember 1964 

wirksam werdenden gesetzIichen Änderung des Richtsatzes, 

(4) Die auf Grund der Bestimmungen des Al:,t" I Z~23 und 24 dieses 

B-.;.ndesgesstzes gebührende Ausgleichszulage ist \Ton Amts wegen featzusiellen o 

(5) Die auf Grund der Bestimmungen des § 292a des Allgemeinen 

So:t;ia1vt:E'sicherungsgesetzes in der Fassung des ArtoI Zo13 der 130 Novelle, 

BGBloNr.32D/1963. eingetretene :r.ünderung des Gesamteinkommens bewirkt ab 

1. Jänner 1964 auch in den Fä.llen eine .ntsprechende Erhöhung der Ausgleichs~ 

zulage, in dienen eine Neufeststel1v.ng der AusgleichsIlulage unter Bedacht ... 

nahme auf § 296 des Allgemeinen Sozialveraiohewnpg •• etz •• ni~ht vor:<m­

nehmen war. 

(6) Abs.5 gilt ab 10 JänneI' 1965 entsprechend für die auf Grund der 

Bestimmungen des § 292a des Allgemeinen Sozialversicheruncag •• etzes in der 

Fassung des A:atoI Z.24 dieses Bundesgesetzes eintretende Minderung des 

Gesamteinkommenso 

(7) Ftrr die am 310 Dezember 1964 nach ~ 17 des Allgemeinen Sozial .. 

vers:i. cherungsgesetzes Wei te:nrersichsr'ten und die gemäss § 515 Ab-s o 1 Z" 2 

des genannten Gesetzes als Weiterv-e:1rsiche:r.te geltenden Pel"'sonen kann die 

:Bei trag3grunc.L:,ge auf Antrag bis auf 40800 S monatlich erhöht werden o Die 

E"höhung ist nur zulässig, 'Nenn der Versicherte ein der beantragten höheren 
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:Sei tragsgrundlage entsprechendes Gesamteinkommen n8.c.hwei",.t~ Sie wird mi t dem 

der Antragstelh:.ng folgenden Monatsersten wir~<::samo Ei!'. solcher Antrag 

kann nur bis längstens 31 0 Dezember 1965 bei sonstigem,Ausschb.ss gestellt 

werden o 

(8) Der Bei trag d •• Bundes zum Ausglei :hsf'x0ds dae' Krankenver­

sicherungst:~'äge·r~ (§ 447a Abs 0 3 des Allgemeinen Sozia1.·\rersioherungsgesetzes) 

ist :für das Jahr 1965 nicht ~u leisteno 

(9) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversichernng8träge~ 

hat die bis zum Lo Jänner 1965 von den Bet:ciebskrankenkassen an den Aus­

glei ohsfonds der Krankenversi che:t'"clngstY.'ägeC' (§ 447a des Allgemeinen 

Sozialversi oherungsgesetzes) entrichteten Bei träge zuzüglich einer Ver­

zinsung von 4 voH o bis :zum 31 0 März 1965 aus dem AusgleiohsfoJlda an die 

einzelnen Betriebskramkenkassen zurückzuzahJ.e:n.o 

(10) Die Allgemeine Unfall versioherungsanstalt hat am 150 April 1965 

der Pensionsversicherungsansh.l t der Ar'bei te!' einen Betrag von 194s 5 Millio­

nen Schilling und der Versi cherungsanstal t des österrei chi sehen Bergbaues 

einen Betrag von 5s5 Millionen Schilling zu überweiseno 

Artikel Va 

Wlrksamkei tsbeginn. 

(1.) Dieses Bundesgesetz td tt ~ soweit n! cht. anderetil bestimmt wi:~d~ 

am 10 Jänner 1965 in Krafto 

(2) Es treten in Kraft 

a) mit Beginn der Bei tragsperiode JäY"J.ne~!.' 19(5 elie Bestimmungen 

des Artol 2 0 1 bis 3~ 6 und 7 litob; 

b) rückwiI'kend mit 10 Jänner 1961 die Beetimmungen des Art .. ! Z .. ?'I'Jj 

c) rückwirk.end roi t 11 0 Oktober 1962 d.ie Bestimmungen des Art .. l 

2 0 23 li tob; 

d) rückwirkend mi t 1 0 Jänner 1964 die Bestimmungen des ArtoIVoAbs o S'., 

.. Artikel VI 0 

Vollzieh1mg, 

Mi t der Vollziehung ist das Bundesminist8rium für soziale Verwal tung 

im Einvernehmen mi t den beteiligten Bundesministerien bet:;~aut 0 

In formeller Hinsicht wird. beantra.gt g diesen Antrag unter Verzicht 

auf die erst. Lesung dem Ausschuss für soziale Verwaltung zuzmveiseno 
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Beg r ü n dun g : 

Hit dei Rentenreform der 8. Novelle zum ASVG. wurde im Jahre 1960 

eine Entwicklung eingeleitet, deren Endpunkt nach der damit verbundenen Ab­

sicht in der Schaffung eines Systems der laufenden Anpassung der Pensio~en 

und Renten aus der Sozialversicherung an die Änderung der Einkommensver­

hältnisse des im aktiven Erwerbsleben stehenden Teiles der Bevölkerung 

liegen soll. Mit dieser Novelle wurde der Unterschied zwischen den Alt-

und Neurenten, also Renten, die noch vor dem Inkrafttreten des ASVG. 

zuerkannt worden ware~ und jenen, die schon nach den Bestimmungen des 

ASVG. bemesse~ worden sind, beseitigt. Gleichzeitig wurden alle Leistun­

gen auf das Lohnniveau des Jahres 1959 gebracht. Diese Vereinheitlichung 

des Leistungsniveaus war deshalb wichtig, weil auch die Pensionsdynamik 

die Leistungen an die Entwicklung der Löhne und Gehälter anpassen wird, 

was naturgemäss ein einheitliches auf die Löhne und Gehälter eines be­

stimmten Jahres bezogenes Lohnniveau voraussetzt, von dem aus die weitere 

Ehtwicklung erfolgen kanno Der beträchtliche finanzielle Aufwand, den 

diese Massnahmen erforderten, machte es notwendig, den sich aus der 

Neubemessung bzw o Neuberechnung ergebenden Hehrbetrag in drei Etappen 

auszuzahlen. Die letzte Etappe ist am 1 0 Jänner 1963 angefallen. Zu 

dieser Zeit war aber auch die Entwicklung der Löhne und Gehälter der 

Aktiven weiter fortgeschritten und hatte die auf das Niveau des Jahres 

1959 aufgewerteten Leistungen wieder hinter sich gelassen. 

Die 13. Novelle zum ASVG. brachte mit Wirksamkeit ab I. Jänner 1964 

eine weitere Anhebung der Pensionen und Renten um 6 %. 
Mit der vorliegenden Novelle werde~ die Pensionen und Renten 

unter Berücksichtigung dieser 6 %igen Erhöhung auf das Lohnniveau des 

Jahres 1963 gebracht werden. Damit ist dann die Voraussetzung für 

eine s y s t e m a t i s ehe Anpassung an die Entwicklung der Löhne 

und Gehälter geschaffen. 

Darüber hinaus sind zur Vorbereitung der Pensionsdynamik noch einige 

weitere Massnahmen notwendig, die im folgenden noch näher besprochen 

werden sollen. Die Einführung der Pensions dynamik selbst bleibt einem 

Gesetz vorbehalten, dessen Verabschiedung bis spätestens 10 Mai 1965 

vorgesehen ist. 

Mit Gesetzwerdung ist eine Erhöhung der Beiträge mit Ausnahme 

in der land- und 10rstwirtschaftlichen Sozialversicherung um 1 % ab 

1. Mai 1965 verbunden. 
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Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des Entwurfes folgendes zu be­

merken: 

Zu Art.I. Z.l bis 3. 5, 6, 7 lit.b und 13: 

Die Höchstbeitragsgrundlagen in der Unfall- und Pensionsversicherung 

wurden in der 8. Novelle zum ASVG. mit Wirksamkeit ab Jänner 1961 auf den 

derzeitige~ Stand von 160 Skalendertäglich gebracht, was einer monat­

lichen Höchstbeitragsgrundlage von 4800 S entspricht. Inzwischen ist be~ 

reits wieder ein nicht unbeträchtlicher Teil der Versicherten, nämlich 

rund 135.000, mit ihren·Löhnen und Gehältern an dieser bisherigen Ober­

grenze von 4800 S monatlich angelangt. Um·die damit·beginnende,Unter­

versicherung mit ihren den späterenPensionsbezug treffenden· nachteiligen 

Auswirkungen im Verhältnis zum zuletzt vor dem Pensionsanfall erreichten 

Lohn- und Gehaltsniveau für einen Teil dieser Versicherten zu beseitigen, 

sieht der Entwurf eine Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in der Unfall­

und Pensionsversicherung auf 180 S kalendertäglich,das sind 5400 S 

monatlich/vor. Damit erhöhen sich auch im rleichen Ausmass eine Reihe von 

festen Grenzbeträgenin den §I 44 Abs. 1 Z.5, 46 Abs.4, 72 Abs.6 und 

74 Abs. 2 ASVG., die von Gesetze,.egenmit der Höhe der Höehstbeitrags­

grundlage in der Unfall- und Pensionsversicherung festgesetzt sind. Die 

derzeit ebenfalls mit einem festen Betrag angegebene Höchstgrenze der 
s;rundlage 

BemessungS/in der Unfallversicherung (1178 Abs.2 ASVG.) wurde, ua 

Änderungen dieser Gesetzesstelle bei allfälligen weiteren Erhöhungen der 

Höchstbeitragsgrundlage zu vermeiden, in die entsprechende Relation zur 

Höchstbeitragsgrundlage·ohne Nennung eines festen Betrages gebracht. ,Die 

Erhöhungg der,Höchstbeitragsgrundlage wird in.Verbindung IlIht.der·vorge­

sehenen Neuregelung bei der Berücksichtigung von Sonder zahlungen . (·Art,.I 

z.4 des Entwurfes) im Jahre 1965 für diePensionsversicherung Mehrein­

nahmenvon rund.200 Mill.S, für die Unfallversicherung von rund.13 Mill. 

S bewirken. 

Zu Art.l Z.4, 14 und 16 bis 20: 

Wie bereits einleitend erwähnt wurde, enthält die vorliegende Novelle 

verschiedene Massnahaen, die als Vo~bereitung der künftigen Pensions­

dynamik notwendig werden. Diese Massnahmen betreffen die Berücksichtigung 

der Sonder zahlungen auf der Beitragsseite.und damit in Verbindung ihre 

Berücksichtigung bei der Bildung der·Bemessungsgrundlage für,die·Veraiche­

rungsleistungeno.Zua.Verständnis dieser Massnahmemuss·auf die.bisherige 

Entwicklung zurückgegriffen werden. Nach der Regelung des .Stalilmgesetzes· 

des ASVG. wurden die Sonderzahlungen, soweit sie im Kalenderjahr weder 

zwei Monatsbzüge (acht Wochenbezüge) noch 3600 S überschritten, der 
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Beitragspflicht unterworfen und der für die Bildung der B~messungsgrundlage 

herangezogenen Beitragsgrundlage zugeschlagen. Die aus dieser die Sonder­

zahlungen bereits berücksichtigenden Bemessungsgrundlage'ermittelte",Pensi on 

wurde so dann jährlich zwölfmal zuzüglich einer Pensionssonderzahlungin 

gleicher Höhe, insgesamt also dreizehnmal jährlichausgezahlt,-sodass-die 

in der Aktivitätszeit bezogenen Sonderzahlungen-dem Versicherten doppelt 

zugute ~men. nämlich einmal in der Bemessungsgrundlage und einmal inder 

Auszahlung der bereits erhöhten Pension auch ein dreizehntes Mal., In der 

Gewährung der "13. Pension" lag sohin eine effektive-Erhöhung desPen­

sionsschemas nach § 261 ASVG. um ein Zwölf tel , das ist um 8,3 %.-Diese 

Leistungserhöhung war in der damaligen Zeit mit-ihrem noch verhältnis­

aässig niedrigen Leistungsniveau durchaus angebracht. Bei der Einführung 

der zweiten Pensionssonderzahlung stellte sich-dieses Problem neuerlich, 

und zwar in verstärktem Maß. Wäre der bei der."13. Pension" beschrittene 

Weg fortgesetzt worden, so hätte- sich daraus eine Erhöhung des ,Pensions­

schemas um ein weiteres Zwölf tel, insgesamt somit-um ein Sechstel,-er­

geben. Um diese nochmalige Berücksichtigung der Sonderzahlungen-beider 

Leistungsbemessung auszuschliessen, hat der-Gesetzgeber in de~ 8o~Novelle 

zum ASVG. die Einführung der "14. Pension" mi t der Regelung verknüpft, 

dass den für die Bildung der Bemessungsgrundlage in Betracht kommenden 

Beitragsgrundlagen Sonderzahlungen jeweils nur im Ausmass eines Monats­

bezuges (vier Wochenbezüge) bis zur Höhe der dreissigfachen täglichen 

Höchstbeitragsgrundlage zuzuschlagen sind. Diese Art der Leistungsbemes­

sung bewirkt jedoch, dass die Höhe einer :Pension durch die Zahl der jähr­

lichen Sonderzahlungen wesentlich beeinflusstwirdo Im Hiriblick auf diese 

Auswirkung erscheint es im Interesse einer Gleichbehandlung- aller Ver- . 

sicherten notwendig, zu einem Bemessungssystem zu kommen, bei dem es für 

die Höhe der Pension gleichgültig ist, ob der Versicherte seinen Jahres­

lohn in 12, 13 oder 14 Portionen erhält.-Der Übergang zu einem solchen 

Bemessungssystem musste jetzt gesucht-werden, um die bestehenden Verzer­

rungen des Leistungsniveaus durch die Dynamisierung nicht noch fortlaufend 

zu vergrössern, aber auch, um die finanziellen-Lasten der systematischen 

Anpassung der Leistungen tragbar werden zu lassen. 

Nach der beantragten Neuregelungsoll.die.Slilmme der in die-Belltl5sungs­

zei t (§ 238 Abs-.3 ASVG-.) fallenden .Bei tragsgrundl-agen, -die ihrersei ts 

bereits durch den Zuschlag der Sonderzahlungennach § 243 Abs o 2 ASVG. 

erhöht worden sind, durch die um einSechstel.erhöhte Zahl - das sind 

sieben Sechstel - der in der Bemessungszeit enthaltenen Versicherungsmonate 

geteilt werden, um zur Bemessungsgrundlage zu gelangen. Im Normalfall, in 
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dem die Bemessungszeit gemäss § 238 Abs. 2 und 3 ASVG. 60 Beitragsmonate 

umfasst, wird die Summe der auf diese Beitragsmonate entfallenden Beitrags­

grun'dlagen einschliesslich aller beitragspflichtigen Sonder zahlungen durch 

70 geteilt werden. Erstreckt sich die Bemessungszeit nur auf 36,Versiehe~ 

rungsmonate, so ist die Summe der auf diese Monate entfallenden Beitrags­

grundlagen durch 42 zu teilen, um die Bem.ssungagrundlage zu erhalten., Das 

neue Bemessungssystem erreicht daa oben erwähnte Ziel dadurch, dass so­

wohl auf der Leistungsseite wie auch auf der Beitragsseite dasA~smassder 

zu berücksichtigenden Sonderzahlungen in gleicher Weise begrenzt wird.­

Dies geschieht im vorliegenden Entwurf dadurch, da.s nach der lnderung 

des § 54 Abs.l erster Satz ASVG. die in einem Kalenderjahr fällilwerden­

den Sonderzahlungen bis zum 60fachen Betrag der Höchstbeitragsgrundlage 

der Beitragspflicht unterworfen werden, während nach der Änderung des 

§ 243 Abe.2 ASVG. den in die Bemessunrszeit fallenden Beitragsgrundlagen 

Sonderzahlungen in jenem Ausmass zuzuschlagen sind, in dem für 8ie Sonder­

beiträge fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrage von 

10.800 So Die Bedachtnahme auf den Höchstbetrag von 10.800 S hat für die 

Fälle Bedeutung, in denen mehrere yersicherungspflichtige Beschäftigungs­

yerhältnisse nebeneinander bestehen. Da gemäss 154 Abs.l ASVG. die 

Soaderzahlu~gen in jedem einzelnen Beschärtigungs.verhäl tnis der Bei trags­

pflicht bis zum Betrage von 10.800 S unterliegen,.würden ohne eine solche 

Be,renzung die den Beitragsgrundlagen zuzuschlagendenSonderzahlungen·den 

Betrag der doppelten Höchstbeitragsgrundlage übersteigen, was nicht der 

Fall sein soll. Diese von den Sonderzahlungen.über 10.800 S hinaus ge­

leisteten Sonderbeiträge sind vielmehr nach der Vorschrift des § 70 Abso4 

ASVG. zu behandeln. 

Durch die Ergänzung des § 242 Abs.3 ASVG. soll vermieden werden, dass 

durch die Anwendung der Aufwertungs faktoren der Anlage 5 Beitragsgrund­

lagen zustandekommen, die über der am Stichtag geltenden Höchstbeitrags­

grundlage liegen. Die Einbeziehung derSonderzahlungen bis zum 60fachen 

Betrag (bisher bis zum 30fachen Betrag) der für die betreffende.Versiche­

rung in Betracht kommenden Höchstbeitragsgrundlage in die BeitragspflicÖt 

wird sich auch auf die Beiträge zu der nach dem. ASVG. geregelten Kranken­

versicherung auswirken. Hier wird es gemäss §,125 Abs.3 ASVG. den·Satzun­

gen der Krankenversicherungsträger obliegen, den Hundertsatz, um den die 

Bemessungsgrundlage in der K~ankenversicherung wegen der Sonder,zahlungen 

zu erhöhen ist, entsprechend anzupassen. 

Im Bereich der Unfallversicherung sollen die Sonderzahlungen bei der 

Bildung der Bemessungsgrundlage nach der Neuregelung in ähnlicher Weise 

134/A X. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)14 von 23

www.parlament.gv.at



15 

1 34/A 

behandelt werden wie in der Pensionsversicherung. Darüber hinaus ist es 

aber, um den in der Pensionsversicherung mit der Neufassung des § 238 

Abs.l ASVG. erzielten Effekt einer gerechten Berücksichtigung der 

14maligen Pensionsauszahlung bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

für die Monatspension zu erreichen, notwendig/in einem neu einge~ügten 

§ 182a Vorschriften über die Teilung der im Gesetz in Jahresbeträgenbe­

stimmten Leistungen auf Monatsb~ge aufzunehmen. Da in der Unfallver­

sicherung nur eine Rentensonderzahlung gewährt wird, ergibt sich die Monats­

rente somit aus der Teilung der Jahresrente durch 13. 

Zu Art.l Zo8: 

Für die am 31. Dezember 1964 gemäss § 17 ASVG. Weiterversicherten 

und die gemäss § 515 Abs.l Z.2 ASVG. als Weiterversicherte geltenden Per­

sonen wurde im Art.IV Abs.7 dieser Novelle eine Sonderregelung aufgenoa­

men, die einem immer wieder aus dem Kreis dieser Weiterversichertenge­

äusserten Wunsch entspricht. Diese Übergangsbestimaung betrifft einen 

zahlenmässig begrenzten und sich nicht mehrerweiterndenPersohenkreis. 

Für alleWeiterversicherten jedoch,·und zwar ohne Rücksicht auf den Zeit­

punkt des Beginnes ihrer Weiterversicherung,wird die Aufwertung der Bei­

tragsgrundlagen nach § 76 mit den nach Anlage 5 in Betracht kommenden 

Faktoren vorgesehen. Damit wird sichergestellt, dass auch dieWeiterver­

sicherten unabhängig von der Höhe ihrer Beitragsgrundlage nach § 76 Abs.l 

Z.l und 4 ASVGo mit ihr die Entwicklung der Löhne und Gehälter der Pflicht­

versicherten mitmachen. Sollte die Höhe der sich·daraus ergebenden·Weiter­

versicherungsbeiträge die wirtschaftlichen Verhältnisse desWeiterver­

sicherten ,übersteigen, steht ihm die Möglichkeit offen, vowaer schon bis­

her illl § 76 Abs.2 ASVG. gegebenen Möglichkeit einer Herabsetzung der 

Beitragsgrundlage Gebrauch zu machen. 

Zu Art.l Zo7 lit.a, 9 und 15: 

Die Erhöhung der-Bemessungsgrundlagen für die in der Unfallversiche­

rung gemäss § 8 Abs.l Z.3 lit.aASVG. teilversicherten selbständig Erwerbs­

tätigen ist einerseits im Hinblick auf die im § l82a ASVG o verfügte Auf­

teilung der Jahresrente auf 13 Monatsrenten und andererseits zur Erzielung 

der auch bei dieser Versichertengruppe beabsichtigten 9 %igen Leistungs-
v' 

erhöhung notwendig. Gleichzeitig soll der Jahresbeitrag für diese Teil-

unfallversicherung von derzeit 30 S bereits von Gesetzes wegen auf 50 S 

und auch die Beiträge zur Höherversicherung in jer Unfallversicherung für 

den in Rede stehenden Personenkreis entsprechend erhöht werden. Diese 

Massnahmen stellen einen ersten Schritt· zur ausreichenden Finanzierung 

der Unfallversicherung dieses Personenkreises dar. 
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Zu Art.I Z.lO: 

Die seit dem Auslaufen der Regelung des Stammgesetzes über den Beitrag 

des Bundes mit Ende des Jahres 1960 notwendig gewordene an sich unbefrie~ 

digende Form der Feststellung des Bundesbeitrages zur Pensionsversicherung 

jeweils nur für ein Jahr musste auch noch für das Jahr 1965-beibehalten w 

werden. Es besteht jedoch Übereinstimmung, dass zugleich mit der Einfüh~ 

rung der Pensionsdynamik auch eine Dauerregelung des Bundesbeitrages zur 

Pensionsversicherung getroffen werden soll. 

Zu Art.l Z.ll: 

Einer Anregung der Versicherungsträger folgend, sollen für die Fest­

stellung des Anspruches und des Ausmassesder Pensions(Renten)sonderzah­

lungen nicht mehr wie bisher die Monate September und April, sondern die 

Monate Oktober und Mai, somit die Monate, in denen die Sonderzahlungen 

tatsächlich flüssiggemacht werden,massgebend sein.-Die Versicherungs­

träger erwarten sich von dieser Massnahme,die für die Gesamtheit der 

Pensions(Renten)bezdleher selbst keine Auswirkungen zeitigt, eine Erleich~ 

terung ihrer Verwaltungstätigkeit. 

Zu Art.I Z.12: 

Im Zusammenhang mit der im Entwurf, vorgesehenen Pensionsnachziehung 

erschien es ange~eigt, den Mindest- und Höchstbetrag des Hilflosenzu­

schusses, der seit 1. Jänner 1963 mit 400 S bzw. 800 S festgesetzt ist, 

und der anlässlich der in der 13. Novelle zum ASVG. vorgenommenen Pen­

sionsnachziehung unverändert blieb, nunmehr um 9 % auf 436 S bzw. 872 S 

zu erhöhen. Die übrigen im § 105a ASVG. vorgesehenen Änderungen ergeben 

sich aus der im neu eingefügten § l82a ASVG. geregelten Auftei1ung des 

Jahresrentenbetrages in der Unfallversicherung auf Monatsrentenbeträge. 

Zu Art.I Z.2l: 

Im Zusammenhang mit der im Entwurf vorgesehenen Pensionsnachziehung 

wird der Betrag des Mindestkinderzuschusses um 9 %_von,derzeit53 Sauf 

57,77 ~aufgerundet 58 SJerhöht. 

Zu Art.l Z.22: 

Anlässlich der Rentenreform der 8. Novelle zum ASVG. wurde zwar eine 

Aufwertung der für die Pensionsbemessung massgebendenBeitragsgrundlagen 

vorgenommen, nicht aber wurde auch der Betrag des Unterhaltsanspruches 

aufgewertet, den die Frau, deren Ehe mit dem Versicherten für nichtig 

erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist"im Zeitpunkt des Todes 

des Versicherten gegen diesen hatte und der für das Ausmass derWitwen~ 

pension an diese Frau massgebend ist. Auch anlässlich der Änderung der 

Aufwertungsfaktoren in der 13. Novelle zum ASVG. wurden diese Unterhalts-
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ansprüche nicht berücksichtigt. Dessen ungeachtet haben einzelne Versiche­

rungsträger die für die Beitragsgrundlagengeltenden Aufwertungsfaktoren 

analog auch auf die Unterhaltsansprüche dieser Frauen angewendet. Um dies­

bezüglich eine klare Gesetzeslage zu schaffen und die Unbilligkeiten zu 

vermeiden, die in einer Nichtaufwertung dieser Unterhaltsansprüche,liegen, 

wird nunmehr die Anwendbarkeit der der zeitlichen Lagerung des Todestages 

des Versicherten entsprechenden Aufwertungsfaktoren aus der Anlage 5 zum 

ASVGo auf diese Unterhaltsansprüche ausdrücklich angeordneto 

Für den Bereich der Unfallversicherung bedarf es mit Rücksicht auf die 

etwas anders geartete Rechtslage im Rahmen der vorliegenden Novelle keiner 

entsprechenden Aufwertung der Unterhaltsansprüchebei der gleichartigen, 

im § 215 Abs03 ASVG o geregelten Leistung der Witwenrente für die künftig 

eintretenden Leistungsfällej denn hier wird die Bemessung dieser Witwen­

rente jeweils auf den Todestag bezogen und berücksichtigt daher ohnehin 

den zur Zeit des Todes bestehenden Anspruch auf Unterhalto Hinsichtlich 

der Witwenrenten, bei denen der Versicherungsfall vor dem 10 Jänner 1965 

eingetreten ist, wurde im Artoll Absol letzter Satz. der Novelle eine 

entsprechende Sondervorschrift für die Aufwertung aufgenommeno 

Zu Art.I Zd23 litoa und ArtoIV Abs03= 

Auf Grund der Vorschriften des § 292 Abso2 lit.i und k' ASVG. waren 

gewisse Pensionserhöhungen der 10,3. und 50 Novelle zum ASVG. auf das 

für die Ermittlung der.Ausgleichszulagemassgebende.Gesamteinkommen des 

Pension,beziehers nicht anzurechnen. Der Gesetzgeber hat in der Folge diesen 

Weg verlassen, da die sich aus der 80 und.130Novelle zum ASVGo ergebenden 

Pensionserhöhungen kraft ausdrücklicher Bestimmung. (Artoll Abso4 der 

80 Novelle, Artoll Abso 6 der 13. Novell~'einezu der Pension gebührende 

Ausgleichszulage verminderten. Das gleiche .' gilt. auch für die nach dem 

vorliegenden Entwurf eintretenden Pensionserhöhung (ArL IV Absol des Ent­

wurfes). Die Nichtanrechnung bewirkt seither.Überschreitungen des Richt­

satzes im Ausma:::ss der seinerzeitigen individuell verschiedenen Pensions= 

erhöhungen 0 Im Interesse diner Gleichbehandlung deraus.delf·verschiedenen 

Anpassungsmassnahmen des Gesetzgebers stammenden Pensions erhöhungen und·im 

Sinne einer Rückführung der Ausgleichszulage auf ihre.ursprüngliche.Funk­

tion einer Ergänzung der versicherungsmässigen Pensionsleistung, zu der 

auch die fallweisen Pensionserhöhungen gehören,. durch. einen nach.Versor­

gungsgrundsätzen zu ermittelnden Betrag.scheint.es angezeigt,.dieseindi­

viduellen Richtsatzüberschreitungen abzubauen. Der Abbau der überhöhten 

Ausgleichszulagenbeträge soll sukzessive nach Massgabe der jeweils gesetz­

lich verfügten Richtsatzerhöhungen vorgenommen werden, doho) es werden die 
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durch gesetzliche Massnahmen eintretenden künftigen Richtsatzerhöhungen, 

nicht aber auch durch Änderung der persönlichen Verhältnisse eintretende 

RichtsatzerhHhungen solange auf die überhöhten Ausgleichszulagenbeträge 

angerechnet, bis die Überhöhungen aufgesaugt sind. So wird zum Beispiel 

bei der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter in der überwiegenden Zahl 

der Fälle bereits die ab 1. Jänner 1965 wirksam werdende Richtsatzer­

höhung auf 875 S ausreichen, um die überhöhten Ausgleichszulagenbeträge 

zum Verschwinden zu bringen, sodass die ab I. Juli 1965 wirksam werdende 

weitere Richtsatzerhöhung den Betroffenen bereits voll zugute kommen wird. 

Bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten wird im Hinblick 

auf das höhere Ausmass der abzubauenden Richtsatzüberschreitungen die 

Aufsaugung etwas längere Zeit in Anspruch nehmenG 

Zu Art.I Z.,23 lit.b: 

Die Republik Österreich hat in Art.6 Abs.l des österreichisch-deutschen 

Finanz~ und Ausgleichsvertrages, BGBloNr.283/1962, die Verpflichtung über­

nommen, dafür Sorge zu tragen, dass die an Vertriebene und Umsiedler im 

Sinne des Teiles I dieses Vertrages gezahlten Beträge bei Gewährung öffent­

licher Fürsorge sowie bei Gewährung von Leistungen aus der Sozialversiche­

rung ausser Ansatz bleiben. Dieser Verpflichtung wurde zum Teil schon im 

§ 5 Abs.5 des Umsiedler*nd Vettriebenenentschädigungsgesetzes, BGBloNr. 

177/1962, Rechnung getragen. Durch entsprechende Ergänzung des Ausnahmen­

kataloges des § 292 Abs.2 ASVG. soll diese Nichtanrelhenbarkeit der 

Entschädigungsleistungen.bei Ermittlung der Ausgleichszulage.ausdrlicklich 

ver fügt werden. 

Zu Art.1 Z.23 lit.c, 24 und Art.1VAbs.4: 

Im Zusammenhang mit der in der vorliege.nden -Novelle vorgesehenen 

Pensionsnachziehung werden auch die Richtsätze für die Ausgleichszulage 

erhöht. Die Erhöhung erfolgt so wie di.e Pensionsnachziehung aus finan­

ziellen Gründen in zwei Etappen zum 1. Jänner und zum 10 Juli 19650 

Zu Art "I Z.25: 

Die Änderung des § 311 Abs o5 erster Satz ASVG. ergibt sich aus der 

zu § 45 vorgesehenen Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in der Pen­

sionsversicherung. 

Zu Art.l z.26 undArt.lV Abs.9: 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind zum Ausgleichsfonds der Kran­

kenversicherungsträger auch die Betriebskrankenkassen beitragspflichtig; 

sie sind damit auch berechtigt, aus diesem Fonds im Bedarfsfall bei Er­

füllung der Voraussetzungen, insbesondere zur Behebung einer ungünstigen 

Kassenlage,Zuwendungen zu erhalten. Wird andererseits in Betracht gezogen, 
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dass für die Betriebskrankenkassen auf Grund der Sondervorschriften des 

§ 445 ASVG. eine sehr umfassende Ausfallhaftung des Bett±ebsunternehmers 

besteht, so ergibt sich, dass der Ausgleichsfonds für die Betriebskranken­

kassen, die im Falle finanzieller Schwierigkeiten vom Gesetz an den Be­

triebsunternehmer verwiesen sind, kaum ein geeignetes und notwendiges In­

strument zur Behebung dieser Schwierigkeiten darstellt.Die Betriebskranken­

kassen sollen daher rückwirkend ab dem Beginn ihrer Beitragspflicht zum 

Ausgleichsfonds dieser Beitragspflicht enthoben werden und auch keine Zu­

wendungen aus diesem Fonds erhalten können. Die bereits eingezahlten Bei_ 

träge sind ihnen vom Fonds unter Zurechnung einer 4~igen Verzinsung zu­

rückzuerstatten. 

Zu Art.! Zo27: 

§ 54 ASVG. wird durch die vorliegende Novelle dahingehend geändert, 

dass die in eine. Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum 

60fachen (bisher 30fachen) Betrag der täglichen Höchstbeitragsgrundlage 

der Beitragspflicht unterliegen. Da § 54 auf Grund. der Vorschrift des 

§ 488 Abs.l zweiter Satz ASVGo auch in der nach dem BKVG.1937 geregelten 

Krankenversicherung entsprechend anzuwenden ist, hier aber die Verhält­

nisse insofern etwas anders liegen, als in dieser Krankenversicherung der­

zeit schon eine Höchstbeitragsgrund!age von 4800 S gegenüber nur 3000 S 

in der nach dem ASVG. geregelten Krankenversicherung besteht, können die 

geänderten Vorschriften des § 54 ASVGonur mehr in eingeschränktem Maß 

in der Krankenversicherung der Bundesangestellten.Anwendung finden. Diese 

Einschränkung ergibt sich aus der Neufassung des zweiten Satzes im § 488 

Abs.l ASVGo Demnach werden die in einem Kalenderjahr fällig werdenden Son­

derzahlungen nur bis zur Höchstbemessungsgrundlage, do~o,im gleichen Aus­

mass wie bisher, der Beitragspflicht unterliegen. Diese Regelubg gilt im 

Hinblick auf § 472 Abs o4 ASVG. auch für die nach den Vorschriften über die 

Krankenversicherung der Bundesangestellten.geregelten Krankenversicherung 

der Eisenbahnbediensteten bei der Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen. 

Zu Art.! z.28, Art.II, 111 und IV Abs.l und 2: 

Die Neufassung der Anlage 5 zum ASVm. enthält bei den Aufwertungs­

faktoren für die Jahre 1960 bis 1964 gegenüber der Anlage 1 zum GSPVGo 

gewisse Überhöhungen, die mit der Absicht inden Entwurf aufgenommen wur­

den, die Änderungen des Leistungsrechtes.infolge derneuen Bemessungs­

vorschriften für die im Jahre 1965 anfallenden·Pensionen·nicht im vollen 

Ausmas6 wirksam werden zu lassen. Es ist geplant, in den folgenden Jahren 

die beiden erwähnten Anlagen einander anzugleichen. 
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Die in Arto 111 Abs.2 vorgesehene Reihe von Vervielfältigungsfaktoren 

stellt Durchschnittswerte dar, die sich ergeben würden, wenn man auf die 

einzelnen Pensionsjahrgänge die neue Anlage 5 und die neuen Bemessungs~ 

vorschriften anwenden würde. 

Die in Art.II für' die Neubemessung der Renten aus der Unfallversiche­

rung vorgesehene Faktorenreihe hat zum Ziel, diese Renten auf dieselbe 

Ausgangsbasis für die Dynamik wie die Pensionen aus der Pensionsversiche­

rung zu bringeno Da die derzeitige Jahresrente mit dem Vervielfältigungs­

faktor neu zu bemessen und hernach der neu eingefügte § 182a-anzuwenden 

ist, ergeben sich folgende effektive Erhöhungen der im Dezember 1964 ge­

bührenden Monatsrenten: 

Versicherungsfall im Jahre-1959 

1960 

und früher ••••••••••• 00 ••• 17,4 v.Ho, 

,. • G • G •• 0 •• 0 CI ., e CI • 0 CI 0 CI \) 0 0 0 8 0 0 l' t 0 ,r 

1961 I) CI 0 0 0 ., 0 •• CI ., ., 0 CI • 0 e 0 0 CI) •• e 0 e 0 0 15 t 5 

1962 CI 0 e ••• ., 0 CI 0 • 0 ., • 0 e e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 11'92 

1963 oooooo ••• oooeooctoo •• e.ooooo 5,2 

11 

" 
" 

, 

Von der Erhöhung der nach festen Beträgen (vglo § 181 ASVGo) be­

messenen Renten aus der Unfallversicherung mit dem Vervielfältigungs= 

faktor 1,2717 werden nach der vorgesehenen Regelung die von der Land-

und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsansta1t·ausgezah1ten Renten, 

die von der gemäss § 181 AbS 02 ASVG. bzw •. den. entsprechenden ' vorher in 

Geltung gestandenen Vorschriften festgesetzten.Bemessungsgrundlagen.be­

messen wurden, dos. im wesentlichen die Renten der. selbständig Erwerbs­

tätigen in 1and- und forstwirtschaftlichenBetrieben, nicht erfasst.· Dies 

deshalb, weil die hiefür erforderliche Beitragserhöhung·unter Bedachtnahme 

auf die vorgesehene Erhöhung der Beiträge zur landwirtschaftlichen Zu­

schussrentenversicherung und der Abgabe von land- und forstwirtscha·ftlichen 

Betrieben für den in Rede stehendenPersonenkreis im gegenwärtigen Zeit­

punkt eine zu grosse finanzielle Belastung darstellen würde. 

Im Art.IV Absol wird hinsichtlich der Ausgleichszulage· der schon in 

der 80 und 13. Novelle beschrittene Weg wieder inder Form fortgesetzt, 

dass die Erhöhung der Rente (Pension) eine gebührende Ausgleichszulage 

vermindert. 

Hinsichtlich der Auszahlung der Mehrbeträge aus der Erhöhung der 

Kinderzuschüsse, Hilflosenzuschüsse und derWitwenpensionen.in den Fällen 

de. § 264 Abs.2 ASVG. ist folgendes zu bemerken: ~ie ·Kinderzuschüsse, die 

als Pensionsbestandteile anzusehen sind (vglo §·97 Abs.2 .ASVG,o), sind·auf 

Grund des Arto 111 Abs.3 letzter Satz mit dem entsprechenden Faktor zu 

vervielfacheno Der Mehrbetrag ist auf Grund des ArtoIII Abs.5 ab 
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1. Jänner 1965 in vollem Ausmass auszuzahlen. Hingegen sind die Mehrbeträge 

aus der Erhöhung des Hilflosenzuschusses und des Unterhaltsanspruches 

einer geschiedenen Frau (Art. 111 Abs.4 und 6) nach der Vorschrift de. 

Art. Irr Abs o 9 ab I. Jänner 1965 zur Hälfte und ab 1. Juli 1965 in voller 

Höhe auszuzahlen. 

Zu Art.IV Abs.5 und 6: 

Die Bestimmung des Art. IV Abs.5 soll eine-Unklarheit beseitigen, die 

sich bei der Durchführung des Art.II Abs.6 erster Satz der 13. Novelle zum 

ASVG. ergeben hat. Nach dieser Bestimmung war auf Grund der sich aus 

§ 292a Abso2 ASVG. in der Fassung des Art.I Z.13 der 13. Novelle zum ASVG. 

ergebenden Änderung des Gesamteinkommens eine Neufeststellung der Aus­

gleichszulage im Sinne des § 296 ASVG. nicht-vorzunehmen. Dies konnte, wenn 

diese Bestimmung für sich allein gelesen wird, ,bedeuten, dass eine sich 

aus der Änderung der Anrechnungstabelle des § 292a Abs.2 ASVGo durch die 

13. Novelle ergebende Minderung des Gesamteinkommens um 10 bzw.-25-S-dem­

Pensionsberechtigten nicht in Form einer entsprechenden Erhöhung der ge­

bührenden Ausgleichszulage zugute kommen könnte, weil die Vornahme einer 

NeUfeststellung der Ausgleichszulage im Sinne des § 296 ASVGo durch den 

Gesetzgeber ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Eine Berücksichtigung 

dieser Beträge wäre erst dann möglich, sobald durch sonstige Änderungen des 

Gesamteinkommens der für eine Neufeststellung der Ausgleichszulage mass­

gebende Betrag von 50 S erreicht oder überschritten würde. Dass eine solche 

Auswirkung nicht der vom Gesetzgeber anlässlich der Änderung des §292a 

Abso2 ASVG. in der 13. Novelle verfolgten Absicht entspricht, ergibt sich 

aus Art.IV Abs,.l der 13. Novelle, wo angeordnet wird, dass die auf.,Grund 

der Bestimmungen des Art.I Z.12 und -13 dieser Novelle gebührende Aus- . 

gleichszulage von Amts wegen fest zustellen ist 0 ,- Dies bedeutet, dass der 

Gesetzgeber die sich aus der Neufassung des § 292a Abs.2 ASVG. (Art.I 

Z.13 der 13. Novelle) ergebenden Änderungen des Gesamteinkommens in 

gleicher Weise berücksichtigt wissen wollte,-wie die Erhöhungen-der-Richt­

.ätze im § 292 Abs.3 oder die Nichtanrechnung eines Drittels der Eltern­

renten nach dem KOVG. 1957 und dem Opferfürsorgegesetz im §-292 Abs.2 

lit. 1 ASVG. (ArLI, Z.12 der 13. Novelle)tnämlich~ dur'hamtswegige 

Feststellung der, wie es im Art. IV _.Abs,.l der 13. Novelleheisst. auf 

Grund dieser Gesetzesänderungen gebührenden-Ausgleichszulage. Um-jeden 

Zweifel an der Richtigkeit dieserVorgangsweise zu beseitigen, wird in-der 

vorliegenden Bestimmung zum Ausdruck gebracht, ,dass die durch die Änderung 

der Anrechnungstabelle des § 292a ASVG. in der 13. Novelle eingetretene 

Minderung des Gesamteinkommens jedenfalls eine entsprechende Erhöhung der 
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Ausgleichszulage bewirkt, und zwar auch dann~ wenn eine solche Neufest= 

stellung der Ausgleichszulage unter Bedachtnahme auf § 296 ASVGo nicht 

vorzunehmen waro ArtoIV Abs o6 des vorliegenden Entwurfes überträgt den 

gleichen Grundsatz auf die neuerliche Änderung der Anrechnungstabelle des 

§ 292a ASVGo durch die vorliegende Novelleo 

Zu ArtoIV Abse7: 

Im ArtoIV Abso3 der 8. Novelle zum ASVGo wurde für Personen/die gemäss 

§ 515 AbSol Zo2 ASVGo als Weiterversicherte gelten~ und die im letzten 

Beitragszeitraum vor dem 1 0 Jänner 1956 den Beitrag zu Weiterversicherung 

von der damals in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage (2400 S) 

entrichtet haben j die Möglichkeit geschaffen j die Beitragsgrundlage bis 

auf 3600 S monatlich zu erhöheno Im Hinblick auf die in der vorliegenden 

- Novelle vorgesehene Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlagein der-Pen= 

-sionsversicherung und auf den Umstand 9 -dass auch in der Pensionsver~ 

sicherung nach dem GSPVGe gleichzeitig die Höchstbeitragsgrundlage auf 

4800 S erhöht werden sol1 9 was in diesem Zusammenhang deshalb von Be~ 

deutung ist, weil ein beträchtlicher Teil der nach § 515 ASVGo Weiterver= 

sicherten selbständig erwerbstätig ist und nicht schlechter, aber auch 

nicht besser behandelt werden soll als die nach dem GSPVGo pflichtversicher= 

ten selbständigen Erwerbstätigen j kann nunmehr, einem von dem betroffenen 

Personenkreis immer wieder vorgebrachten -Wunsch entsprechend 9 diesen Per­

sonen die Möglichkeit eingeräumt.werden, die Beitragsgrundlage bis auf 

4800 S monatlich zu erhöhen, wenn sie ein dieser Beitragsgrundlage ent= 

sprechendes Gesamteinkommen nachweisene Um jedoch Unbilligkeiten zu ver­

meiden, die sich daraus ergeben, dass nur die seinerzeit mit der Höchst­

beitragsgrundlage versicherten Personen die Möglichkeit einer Erhöhung der 

Beitragsgrundlage bis zum neuen Höchstbetrag von 4800 S haben, während 

Personen, deren Beitragsgrundlage vielleicht nur um ein Geringes unter 

der seinerzeitigen Höchstbeitragsgrundlage.lag, von dieser Möglichkeit 

ausgeschlossen sein würden, wurde die Berechtigung zur Erhöhung der Bei= 

tragsgrundlage bis auf 4800 S monatlich-allen gemäss-§ 515 AbSol Z02 ASVGo 

als Weiterversichert geltenden Personen und darüber hinaus auch den gemäss 

§ 17 ASVGo Weiterversicherten, deren Weiterversicherung am 310 Dezember 

1964 bereits bestanden hat 9 ohne Bedachtnahme auf die Höhe ihrer seiner­

zeitigen Beitragsgrundlage eingeräumt 0 ·Alle diesePersonen·werden daher, 

abgesehen von der durch die Ergänzung des §·76 ASVGo in der vorliegenden 

Novelle eintretenden Aufwertung ihrer Beitragsgrundlage, mit den ent­

sprechenden Faktoren der Anlage 5, die von Gesetzes wegen vorzunehmen ist, 

die Möglichkeit haben, darüber hinaus die Beiträge von einer höheren 
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Beitragsgrundlagezu entrichten, w~nn sie ein der h~herenBeitragsgrund­

lage entsprechendes Gesamteinkommen nachweiseno-Zur Verhinderung einer 

spekulativen Ausnützung dieser M~glichkeit in der Richtung,-das& von dem 

Recht auf Erhöhung der Beitragsgrundlage erst dann Gebrauch gemacht wird, 

wenn im Versicherungsverlauf des Weiterversicherten die Zeiten heran­

rücken, die für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die-Leistung 

von Bedeutung sein werden, wird die Geltendmachung dieses rlecht8s bis 

zum 31. Dezember 1965 bei sonstigem Ausschluss befristet. 

Zu Art.IV Abso8 und 10: 

1
·· Die hier vorgesehenen Massnahmen -. entspre(:hen den anlässlich der 

I Verhandlungen über den Bundesvoranschlag für 1965 zwischen den Regierungs­

l! parteien getroffenen Vereinbarungen und dienen der Entlastung der Bundes­
In 
W finanzen. 

Bedeckung des Mehraufwandes: 

Die aus dieser Gesetzesnovellierung sich ergebenden Mehraufwendungen 

werden durch höhere Bundesbeiträge gemäss § 80 ASVG. bzw. durch Mehrein~ 

nahmen aus der Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage, der Erhöhung der 

Beiträge auf Grund der Lohn= und Gehaltsentwicklung sowie durch die ein= 

gangs vorgesehene Beitragserhöhung ab Beitragsperiode Mai 1965 gleich= 

zeitig und im Zusammenhang mit der Einführung einer Pensionsdynamik 

gedeckt. 

-0-0-0-0-'0-0"1'0-
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